
SVU-Satzung 

§1 Name der Organisation 
Die Organisation heißt ‚Sozialismus von unten‘ (SVU) 

§2 Bedingungen der Mitgliedschaft  
Mitglied kann sein, wer 
-​ ein ausführliches politisches Aufnahmegespräch geführt hat 
-​ den Mitgliedsbeitrag entsprechend der Beitragstabelle zahlt- sich an den Aktivitäten der Organisation 

beteiligt 
-​ den Wunsch, beizutreten, in Textform bekundet hat 

Die Aufnahme in die Organisation erfolgt durch die dazu per Satzung befugten Organe der Organisation. 

§3 Die Organe der Organisation sind:  
-​ die Mitgliedervollversammlung (MVV) 
-​ die politische Leitung (PL) 
-​ die Ortsgruppen (OG) 
-​ die Finanzrevision (FR) 
-​ die Schiedskommission (SK) 

Die Anzahl der Mitglieder der jeweiligen Organe und deren Wahlverfahren (Listenwahl oder Einzelwahl) 
unterliegen den Entscheidungen der dafür berechtigten Beschlussorgane. In allen Organen wird bei der 
Besetzung eine Geschlechterparität angestrebt. Einzelne Mitglieder oder Organe können jederzeit Anträge an 
übergeordnete Organe stellen. 

§3.1 die Mitgliedervollversammlung (MVV) 
Das höchste Beschlussorgan ist die mindestens jährlich stattfindende bundesweite 
Mitgliedervollversammlung (MVV). Die PL oder 25 % der Mitgliedschaft können eine außerordentliche 
MVV einberufen. Die Einladung für die MVV muss mindestens 4 Wochen vorher unter Angabe der 
Tagesordnung erfolgen. Es wird ein Ergebnisprotokoll geführt, das allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt 
wird. Die Beschlüsse der MVV sind für alle Mitglieder bindend. Antragsberechtigt für die MVV sind die 
Mitglieder und die Organe der Organisation. Vor der MVV wird durch Bulletins sowie durch 
Veranstaltungen auf regionaler oder Ortsebene eine Diskussion zwischen den Mitgliedern ermöglicht. Die 
MVV wählt die Mitglieder PL, der FR, der Schiedskommission und der Ombudsstelle. 

§3.2 die politische Leitung (PL) 
Zwischen den MVV ist die PL das höchste Beschlussorgan. Sie tagt regelmäßig und ist verantwortlich für 
das öffentliche Auftreten: 
-​ die bundesweite politische Intervention und Ausrichtung 
-​ die Veröffentlichung von Publikationen (Zeitung, Bücher usw.) 
-​ die Präsenz im Internet und in den sozialen Medien 
-​ die Durchführung von bundesweiten Veranstaltungen 

die Verwaltung der Organisation: 
-​ Aufbau der Organisation 
-​ Mitgliederverwaltung und -Betreuung 
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-​ Finanzenverwaltung 
-​ sonstige administrative Aufgaben 

Die PL bestimmt verantwortliche Personen für die jeweiligen Arbeitsbereiche. Der MVV werden jährlich 
Berichte über die Entwicklung der Organisation und der Finanzen vorgelegt. Die PL kommuniziert die 
Ergebnisse ihrer Beratungen regelmäßig und zeitnah an die Mitglieder. 

Die PL kann zur Herstellung ihrer Arbeitsfähigkeit mit 2/3 Mehrheit der auf der Mitgliederversammlung 
gewählten Mitglieder neue Mitglieder in die PL kooptieren. Die Kooptierung ist der Mitgliedschaft binnen 
14 Tagen mit Begründung zur Kenntnis zu geben. 

§3.3 Ortsgruppen (OG) 
Um vor Ort zu einer gemeinsamen Politik zu kommen, werden Ortsgruppen gebildet. Mindestens 3 
Mitglieder in einem Ort können eine Ortsgruppe (OG) bilden. Die Anerkennung als OG erfolgt durch die PL. 

Die OG handelt auf der Grundlage der politischen Beschlüsse der Gesamtorganisation und kann auf einer 
örtlichen MVV bei entsprechender Größe eine Ortsleitung (OL) wählen. Die OG ist berechtigt, neue 
Mitglieder entsprechend den Aufnahmebedingungen aufzunehmen.Um die Erfahrungen aus den OGs 
bundesweit zu teilen und ggf. zu verallgemeinern, sind geeignete Informationskanäle zu schaffen, die die 
Gesamtmitgliedschaft erreichen. Über die Einrichtung oder Auflösung ortsgruppenübergreifender 
Arbeitsgruppen zu einzelnen Bereichen (z.B. Betrieb & Gewerkschaft, Antifaschismus, usw.) entscheidet die 
PL. 

§4 Schiedskommission 

1.​ Die Schiedskommission kann angerufen werden, wenn die Grundlage eines solidarischen Verhaltens in 
der Organisation verletzt wird oder Sanktionsmaßnahmen entsprechend §6 angefochten werden. 

2.​ Sie ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, um das Interesse der Organisation unter Berücksichtigung der 
Belange der betroffenen Personen zu schützen. 

3.​ Die Schiedskommission besteht aus mindestens 3 Personen, die auf der MV gewählt werden. 
4.​ Die Schiedskommission ist nach Anhörung der betroffenen Seiten berechtigt, für die Organisation 

verbindliche Entscheidungen über eventuelle Sanktionsmaßnahmen zu treffen, wenn grob 
organisationsschädliches Verhalten oder persönliches Fehlverhalten gegenüber anderen Personen 
festgestellt oder den Mitgliedspflichten dauerhaft nicht nachgekommen wurde. 

§5 Beschlussfassungen 
Beschlussfassungen erfolgen in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. 
Satzungsänderungen bedürfen der 2/3-Mehrheit der Anwesenden. Anträge auf Satzungsänderungen müssen 
mindestens 6 Wochen vor der MVV den Mitgliedern zugehen. 

§6 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, eine schriftliche Erklärung gegenüber der PL oder durch Ausschluss. 
Ein Mitglied kann durch die PL ausgeschlossen werden, wenn es sich grob organisationsschädlich verhält, 
den Mitgliedspflichten dauerhaft nicht nachkommt oder sich eines groben persönlichen Fehlverhaltens 
gegenüber anderen Personen zu Schulden hat kommen lassen. Bezahlt ein Mitglied vier Monate trotz 
Erinnerung keinen Beitrag und ist nicht von der Beitragspflicht befreit, so gilt das als Austritt aus der 
Organisation. 
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Anlage: Ordnung über Sanktionen gegenüber Mitgliedern von SVU (beschlossen 26.1.2025) 

Mitglieder von Sozialismus von unten (SVU), die sich schädigend gegenüber der Organisation verhalten, 
können diszipliniert, suspendiert oder ihre Mitgliedschaft kann zeitlich begrenzt oder auf Dauer beendet 
werden. 

Über disziplinarische Maßnahmen können gewählte Gremien von SVU (siehe Satzung) mit 2/3-Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten oder die Schiedskommission entscheiden. 

Den Beteiligten eines beantragten Verfahrens muss innerhalb von 4 Wochen ein Zeitplan für die 
Durchführung vorgeschlagen werden. Die betroffenen Personen haben das Recht auf persönliche Anhörung 
und Stellungnahme zu Vorwürfen. Disziplinarische Maßnahmen müssen gegenüber der betroffenen Person 
schriftlich begründet werden. Dabei müssen die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen und deren persönliche 
Daten geschützt werden. 

Widerspruch gegen Entscheidungen von Gremien von SVU kann bei der Schiedskommission eingelegt 
werden. 

Die Schiedskommission hat die Aufgabe, Beschwerden über diskriminierendes sowie 
organisationsschädigendes Verhalten von Mitgliedern von SVU zu untersuchen. Zentrales Kriterium dabei 
ist, ob sich Mitglieder gegenüber anderen Mitgliedern oder als Vertreter:in von SVU nach außen in einer 
Weise verhalten haben, die den politischen Leitsätzen der Organisation und dem Verhaltenskodex 
widerspricht.  

SVU wendet sich gegen jegliche Formen von Unterdrückung und Diskriminierung und stellt sich aktiv 
dagegen. Dies beinhaltet geschlechtsbezogene Unterdrückung und sexualisierte Gewalt, 
LGBT-Unterdrückung und Transphobie, Rassismus sowie Diskriminierung von alten und beeinträchtigten 
Menschen. 

Die Schiedskommission kann nur Sanktionen empfehlen, die sich auf die Rolle oder den Status von 
Mitgliedern von SVU beziehen. 

Die Schiedskommission kann von den gewählten Gremien von SVU und einzelnen Mitgliedern angerufen 
werden. 

Die Schiedskommission hat das Recht, Beschwerden zurückzuweisen, wenn sie diese als unbegründet oder 
nebensächlich beurteilt oder wenn sie sich durch diese für politische Zwecke missbraucht sieht. 

Verfahren vor der Schiedskommission schränken nicht das Recht ein, bürgerliche Gerichtsverfahren 
anzustrengen. 

Die Schiedskommission arbeitet nach einem geregelten und transparenten Vorgehen, die Vertraulichkeit / 
Verschwiegenheit vor und während einer Untersuchung durch die Schiedskommission ist oberstes Prinzip. 
Das gilt nicht nur für die Kläger:innen und die Beschuldigten, sondern auch für alle, die von den Vorwürfen 
Kenntnis haben. 

Um Befangenheit auszuschließen, bestimmt die Schiedskommission für die Untersuchung der Vorwürfe aus 
ihren Reihen drei Mitglieder, die weder mit der beschuldigten Person, noch mit der Person, die jemanden 
beschuldigt, verwandt oder befreundet sind. Die Schiedskommission hat das Recht, je nach Lage des Falles 
und Art der Beschuldigungen zusätzliche Unterstützer:innen zu kooptieren (die Mehrheit der Kommission 
muss jedoch aus gewählten Mitgliedern der Schiedskommission bestehen). 
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Die Schiedskommission berichtet der Mitgliederversammlung über ihre Arbeit. Entscheidungen der 
Schiedskommission können nur durch Beschluss einer bundesweiten Mitgliederversammlung aufgehoben 
werden. 
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